
4.Belblatt ,)eiblEltt zur Parlamentskorresppndenz ~. September 1955 

Anfraßebeantwo~tuns 
; . 

E~e Anfrage .der Abg.Jm. P' f e 1 f e r u.ndGenossert än die BunliesregiePUDg, 

betretfendAnf'ührUllf 4er ~arteiz'Ugehör1gke1t in LeWliUndenoten, hat Bundeska~ler 
. . 

Ing. R a ab 1m Einvernehmen mit den Bundesministern :t1.i:' Inneres und ~r Justiz 

ill. nachstehender Weieebeantwortet. 

In der gegen.tändlichen Anfl'age wird die Rechts·ansiCht vertreten, dass Ein­

tragungen in den Reglst'rierungslisten~ die nach § 1 des Bundesvertassungsgesetzes 

vom l~. Juli 1949, BGB1.Nr.162, über die Streichung ,:ninderbelasteter Personen aus 

den Registrierungs11sten, .gestrichen worden sind, in Führung8zeugnisse~ und amtlichea 

Auskünften, insbesondere Leumundsnoten, nicht erwähnt werden dürfen, Zur Begründung 

d,ieses Standpurlktes wird vor allem darauf hingewiesen, dass selbst getilgte VerUrtei­

lungen in Auskünften des Strafregisteramtes, in Führungszeugnissen und Leumundsaus­

künften nicht ausgewiesen, noch auf andere Art ersichtlich gemacht werden dürfen. 

Hiezu ist zunächst allgemein zu bemerken, dass getilgte Verurteilungen nur 

zufolge der ausdrücklichen Bestimmung des § 7 Abs.5 des Tilgungsgesetzes 1951, 

:BGB1.Nr.155, in den vorerwähnten Auskünften und Zeugnissen unberücksiohti~t bleiben, 

eine entsp~echendegesetzliche Regelung bezüglioh gestrichener Eintragungen in den 

Registrierungslisten in dem vorzitierten BundesverfasSQDgsgesetz vom l3~uli 1949 
jedoch fehlt. 

Im besonderen wäre im Gegenstand folgendea zu bemerken: 
I 
r 

. In den Führungszeugnissen wird auf Ersuchen einer Partei eutreffendenfalls 

bescheinigt, da.ss gegens~e "niohts Nachteiliges vorkommt". Hiebe! ge1.ten als 
"naChteilig" nur gerichtliche Verurteilungen. 

Da diese Zeugnisse grundsätzlich nur in negatiYerForm ausgestellt werden 

und daher keine Mitteilungen über Eintragungen in den Registrierungsliaten enthalten 

.k6nnen, erübrigt sich eine diesbezügliche Wei.sung an die Unterbehörden. Der Bundes";' 

regierung sind keine Fäll~ bekannt, in denen die Ausstellung eines Führungszeugnisses 
lediglich wegen einer aufrechten oder gestrichenen Eintragung in der Registrierungs­

listeve~eigert worden wäre. 

In Leumundsnoten und anderen amtlichen Auskünften über Personen, die im 

Zuge von Amtshandlungen seitens der Gerichte uhd VerwaltUngsbehörden von den Sioher­

heitsbehörden eingeholt werden, wird die nationalsozi"elistieche Vergangenheit der 

betreffenden Person schon seit langem in der Regel nicht mehr erwähnt. 

o 
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In besonderen Fällen kann jedoch die Kenntnls del"E~ntragungen in den 

Registrierungs11sten :;zw. der diesen ~8intragungen zugrunde liegenden Tatsachen 

für die Beh':rden<;. die 1.11:::o'e Entscheidungen und Verfügungen unter Berücksichtig~ 

aller für die EeurteilQ~g des einzelnen Falles massgebenden Umstände zu treffen 

ha!:en.) von allsschlaggebender Bedeutung und dahez' unentbehrlich sein" Es darf in 

diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass den beiden Bundesverfassungs, ... 
. . 

gesetzen vom 2ioApril 1948, BGBloNr~99~ über die vorzeitige Beendigung der im 

Nationalsozialistehgese~ vorgesehenen SÜhnefolgen f'Ü.'i:' minderr·elastete Personen, 

und vom 22d\pril 1948, BGBl~NrQ 7Ö, ü~er die vorzeitige Beendigung der im National­

sozialiste:i1geset~ vorgesehenen Sühnefolgen für jugendliche Personen, keine rück·· 

w1rkende Kraft zukommt Ull.d daher - wie dies 'im § 3 'des vorzitierten Bundesgesetzes 

vom 22 aApril 1948 ausdrücklich normier'(;. ist i.~ die Wirkungen von Sühnefolgen, die 

bis zum Inkrafthetender beiden IiLmncstiegesetze tt bereits eingetreten sind? UD.ba .. 

riihrJG bleiben" Auch illl Falle des Verdachtes eines Verbrechens nach §§ 3 ff des 

Verbotesgesetzes 1947 wird die Tatsache der ehemaligen Zugeh0rigkeit zur NSDaP 
oder einer ihrer Verbände von Belang se5.n" Im H1.nblick auf diese und andere Fälle . 
erscheint es der Bundesregierung nicht m~~glich~ generell darauf zu verzichten, dass 

in e.mtlichen Auskünften über Personen auch Eintragur..gen i.n den Registrierungslisten 

bzw" die diesen zugrunde liegenden Tatsachen angeführt werden" 

Um jedoch dem auf Bese:l.tigtlj.1g der diskriminler.-;"Q.den Behandlung der mlnder ... 

belasteten Personen gerichteten Willen der östorreichischen Volksvertretung -~ wie 

er :i,n den vorerwähnten 1:,·eiden liAmnestiegesetze~ und dem ilStreichungsgesetz U 

zum Ausdru.ck kommt - im Rahmen der ,geltenden Gesetze Rechnung zu tragen~ hat das 

. Bundesministerium für Inneres bereits in seinem Rundschreiben vom 19",März 1949, 

~1..126" 788.~.2/48, alle ~~sterreichisohen Behc~rqen, Ämter und Dienststellen ange­

wiesen, Auskünfte aus den vorhandenen nationalsozialis>r.iischen Unterlagen und den 

Registrierungslisten nur in r.esti.mmten, nä.her bezeichneten Fällen anzusprechen, 

in denen die~3e Auskünfte für die Behandlung e1.nes konkreten Falles unerlässlich 

erscheinen" E:rgänzend hiezu ,sieht der Runderlass des genalL."1ten Bundesmin1st.eriums 

vom 230August 19491 , Zl,,10408l0~.21499 vor9 dass bei Einholung von nationalsozialisti­

schen Auskünften stets der Grund der Anfrage anzuführen ist 9 widrigenfalls die 

Auskunft nicht zu erteilen :::.st., 
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Obwohl die Bundesregierung daher weitere Verfügungen im Gegenstand nicht 

für notwendig erachtet, wird das Bundesministerium fti~ Inneres in einem neuerlichen 

Rundschreiben mit aller Klarheit darauf hinweisen, dass in amtlichen AUskünften 

über Personen, insbesondere· in Leumundsnoten. nationalsozialistische Daten aus­

nahmslos nur auf a~sdrUOk1iches,zureichend begründetes Ersuchen der anfragenden 

Dienststelle anzuführen sind und dass einem solchen Begehren nur dann entsprochen 
wird,' wenn 

1.) de~ Verdacht einer mit der nationalsozialistischen Vergangenheit 

zusammenhängenden strafbaren Handlung begründet 1st oder 

2.) 41e Vermutung gerechtfertigt ist, dass die Kenntnis der vorliegenden 

nationa1sozia1ist1schelJDaten für eine zu treffende Entsoheid'tjlng oder Verfügung 

relevant 1st, oder / 

3.) die staatsbürgerliche Überprüfung auf Grund aller beschaffbaren 

Unterlagen in besonderen Fällen unbedingt erforderlich'1st, • 

........ ---.- .... -
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